


1. Es wird festgestellt, dass der Kläger aufgrund der Erklärungen im Kaufvertrag vom 

10.11.2022 und der erfolgten Übergabe der Zulassungsbescheinigung Teil I und II sowie 

des Zweitschlüssels sein Eigentum an dem Pkw VW Tiguan, , 

amtliches Kennzeichen , nicht an die Beklagte zu 2. verloren hat.

2. Die Beklagte zu 1. wird verurteilt, an den Kläger den Zweitschlüssel sowie die Zulassungs-

bescheinigung Teil I und II für den unter Ziffer 1. genannten Pkw herauszugeben.

3. Die Beklagte zu 1. wird verurteilt, an den Kläger 4.237,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von 

fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 13.09.2023 zu zahlen.

4. Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, an den Kläger weitere 92,34 EUR 

nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

22.12.2023 zu zahlen.

5. Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, an den Kläger die außergerichtli-

chen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.069,41 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 22.12.2023 zu zahlen.

6. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner.

7. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung steht der Beklagten zu 1) der Einspruch zu. Der Einspruch kann binnen einer Not-
frist von zwei Wochen bei dem

Landgericht Stuttgart
Urbanstraße 20
70182 Stuttgart

eingelegt werden.

Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils.

Der Einspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Die Einspruchsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das der Einspruch gerichtet wird, und die Er-
klärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt werde. Soll das Urteil nur zum Teil angefoch-
ten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

In der Einspruchsschrift, jedenfalls aber innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Partei ihre Angriffs- und Vertei-
digungsmittel (z.B. Einreden und Einwendungen gegen den gegnerischen Anspruch, Beweisangebote und 
Beweiseinreden) mitzuteilen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es äußerst wichtig ist, die An-
griffs- und Verteidigungsmittel innerhalb der Einspruchsfrist vorzubringen. Wird die Frist versäumt, besteht die 
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